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1.  Geltung 
 
1.1 Alle Lieferungen, Leistungen und Angebote der Fa. 

TBK – Techn. Büro Kullik GmbH, Industriestraße 
27, 56276 Großmaischeid (nachfolgend „Lieferant“) 
erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Allgemei-
nen Liefer- und Geschäftsbedingungen. Diese sind 
Bestandteil aller Verträge, die der Lieferant mit sei-
nen Vertragspartnern (nachfolgend auch „Kunde“ 
genannt) über die von ihm angebotenen Lieferun-
gen oder Leistungen schließt. Sie gelten auch für 
alle zukünftigen Lieferungen, Leistungen oder An-
gebote an den Kunden oder Bestellungen, Abrufe 
durch den Kunden, selbst wenn sie nicht nochmals 
gesondert vereinbart werden. 

1.2  Geschäftsbedingungen des Kunden oder Dritter 
finden keine Anwendung, auch wenn der Lieferant 
ihrer Geltung im Einzelfall nicht gesondert wider-
spricht. Selbst wenn der Lieferant auf ein Schrei-
ben Bezug nimmt, das Geschäftsbedingungen des 
Kunden oder eines Dritten enthält oder auf solche 
verweist, liegt darin kein Einverständnis mit der 
Geltung jener Geschäftsbedingungen. Die Zustim-
mung müsste vielmehr ausdrücklich in Schriftform 
erfolgen.  

 
2.  Angebot und Vertragsabschluss 
 
2.1  Alle Angebote des Lieferanten sind freibleibend 

und unverbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich als 
verbindlich gekennzeichnet sind oder eine be-
stimmte Annahmefrist enthalten. Bestellungen oder 
Aufträge kann der Lieferant innerhalb von vierzehn 
Tagen nach Zugang annehmen. 

2.2  Allein maßgeblich für die Rechtsbeziehungen zwi-
schen Lieferant und Kunde ist der schriftlich ge-
schlossene Kaufvertrag, einschließlich dieser All-
gemeinen Lieferbedingungen. Dieser gibt alle Ab-
reden zwischen den Vertragsparteien zum Ver-
tragsgegenstand vollständig wieder. Mündliche Zu-
sagen des Lieferanten vor Abschluss dieses Ver-
trages sind rechtlich unverbindlich und mündliche 
Abreden der Vertragsparteien werden durch den 
schriftlichen Vertrag ersetzt, sofern sich nicht je-
weils ausdrücklich aus ihnen ergibt, dass sie ver-
bindlich fortgelten. 

2.3  Ergänzungen und Abänderungen der getroffenen 
Vereinbarungen einschließlich dieser Allgemeinen 
Lieferbedingungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit 
der Schriftform. Mit Ausnahme von Geschäftsfüh-
rern oder Prokuristen sind die Mitarbeiter des Liefe-
ranten nicht berechtigt, hiervon abweichende 
mündliche Abreden zu treffen. Zur Wahrung der 
Schriftform genügt die Übersendung per Telefax 
oder per E-Mail. 

2.4  Angaben des Lieferanten zum Gegenstand der 
Lieferung oder Leistung (zB. Gewichte, Maße, Ge-
brauchswerte, Belastbarkeit, Toleranzen und tech-
nische Daten) sowie Darstellungen desselben (zB. 
Zeichnungen und Abbildungen) sind nur annähernd 
maßgeblich, soweit nicht die Verwendbarkeit zum 
vertraglich vorgesehenen Zweck eine genaue 
Übereinstimmung voraussetzt. Sie sind keine ga-
rantierten Beschaffenheitsmerkmale, sondern Be-
schreibungen oder Kennzeichnungen der Lieferung 
oder Leistung. Handelsübliche Abweichungen und 
Abweichungen, die aufgrund rechtlicher Vorschrif-
ten erfolgen oder technische Verbesserungen dar-
stellen, sowie die Ersetzung von Bauteilen durch 

gleichwertige Teile sind zulässig, soweit sie die 
Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen 
Zweck nicht beeinträchtigen. 

2.5  Der Lieferant behält sich das Eigentum oder Urhe-
berrecht an allen von ihm abgegebenen Angeboten 
und Kostenvoranschlägen sowie dem Kunden zur 
Verfügung gestellten Zeichnungen, Abbildungen, 
Berechnungen, Prospekten, Katalogen, Modellen, 
Werkzeugen und anderen Unterlagen und Hilfsmit-
teln vor. Der Kunde darf diese Gegenstände ohne 
ausdrückliche Zustimmung des Lieferanten weder 
als solche noch inhaltlich Dritten zugänglich ma-
chen, sie bekannt geben, selbst oder durch Dritte 
nutzen oder vervielfältigen. Er hat auf Verlangen 
des Lieferanten diese Gegenstände vollständig an 
diesen zurückzugeben und eventuell gefertigte Ko-
pien zu vernichten, wenn sie von ihm im ordnungs-
gemäßen Geschäftsgang nicht mehr benötigt wer-
den oder wenn Verhandlungen nicht zum Ab-
schluss eines Vertrages führen. Ausgenommen 
hiervon ist die Speicherung elektronisch zur Verfü-
gung gestellter Daten zum Zwecke üblicher Daten-
sicherung. 

2.6 Ein Verkauf erfolgt nur an Personen, die das 18. 
Lebensjahr vollendet haben.  

2.7 Ihre Bestelldaten werden im Rahmen der gesetzli-
chen Bestimmungen bei uns gespeichert.  

 
3.  Preise und Zahlung 
 
3.1 Die Preise gelten für den in den Auftragsbestäti-

gungen aufgeführten Leistungs- und Lieferumfang. 
Mehr- oder Sonderleistungen werden gesondert 
berechnet. Die Preise verstehen sich in EURO ab 
Werk zuzüglich Verpackung, Versandkosten, der 
gesetzlichen Mehrwertsteuer, bei Exportlieferungen 
Zoll sowie Gebühren und anderer öffentlicher Ab-
gaben. 

3.2  Soweit den vereinbarten Preisen die Listenpreise 
des Lieferanten zugrunde liegen und die Lieferung 
erst mehr als vier Monate nach Vertragsschluss er-
folgen soll, gelten die bei Lieferung gültigen Listen-
preise des Lieferanten. 

3.3  Rechnungsbeträge sind innerhalb von 14 Tagen 
ohne jeden Abzug zahlbar. Maßgebend für das Da-
tum der Zahlung ist der Eingang beim Lieferanten. 
Leistet der Kunde bei Fälligkeit nicht, so werden 
die ausstehenden Beträge ab dem Tag der Fällig-
keit in Höhe des gesetzlichen Zinssatzes verzinst; 
die Geltendmachung höherer Zinsen und weiterer 
Schäden im Falle des Verzugs bleibt unberührt. 

3.4 Wir bieten verschiedene Zahlarten an: Rechnung, 
Kreditkarte und PayPal. Die Details ergeben sich 
aus dem Bestellvorgang. 

 Sollten Sie das Zahlungssystem eines externen 
Dienstleisters wie PayPal verwenden, haben Sie 
dessen Allgemeine Geschäftsbedingungen einzu-
halten. 

3.5  Die Aufrechnung mit Gegenansprüchen des Kun-
den oder die Zurückbehaltung von Zahlungen we-
gen solcher Ansprüche ist nur zulässig, soweit die 
Gegenansprüche unbestritten oder rechtskräftig 
festgestellt sind. 

3.6  Der Lieferant ist berechtigt, noch ausstehende 
Lieferungen oder Leistungen nur gegen Voraus-
zahlung oder Sicherheitsleistung auszuführen oder 
zu erbringen, wenn ihm nach Abschluss des Ver-
trages Umstände bekannt werden, welche die Kre-
ditwürdigkeit des Kunden wesentlich zu mindern 
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geeignet sind und durch welche die Bezahlung der 
offenen Forderungen des Lieferanten durch den 
Kunden aus dem jeweiligen Vertragsverhältnis 
(einschließlich aus anderen Einzelaufträgen, für die 
derselbe Rahmenvertrag gilt) gefährdet wird. 

 
4.  Lieferung und Lieferzeit 
 
4.1 Vom Lieferanten in Aussicht gestellte Fristen und 

Termine für Lieferungen und Leistungen gelten 
stets nur annähernd, es sei denn, dass ausdrück-
lich eine feste Frist oder ein fester Termin zugesagt 
oder vereinbart ist. Sofern Versendung vereinbart 
wurde, beziehen sich Lieferfristen und Liefertermi-
ne auf den Zeitpunkt der Übergabe an den Spedi-
teur, Frachtführer oder sonst mit dem Transport 
beauftragten Dritten. 

4.2  Der Lieferant kann – unbeschadet seiner Rechte 
aus Verzug des Kunden – vom Kunden eine Ver-
längerung oder Verschiebung von Liefer- und Leis-
tungsfristen um den Zeitraum verlangen, in dem 
der Kunde seinen vertraglichen Verpflichtungen 
dem Lieferanten gegenüber nicht nachkommt. 

4.3 Der Lieferant haftet nicht für Unmöglichkeit der 
Lieferung oder für Lieferverzögerungen, soweit 
diese durch höhere Gewalt oder sonstige, zum 
Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht vorher-
sehbare Ereignisse (zB. Betriebsstörungen aller 
Art, Schwierigkeiten in der Material- oder Energie-
beschaffung, Transportverzögerungen, Streiks, 
rechtmäßige Aussperrungen, Mangel an Arbeits-
kräften, Energie oder Rohstoffen, Schwierigkeiten 
bei der Beschaffung von notwendigen behördlichen 
Genehmigungen, behördliche Maßnahmen oder 
die ausbleibende, nicht richtige oder nicht rechtzei-
tige Belieferung durch Lieferanten und Hersteller) 
verursacht worden sind, die der Lieferant nicht zu 
vertreten hat. Sofern solche Ereignisse dem Liefe-
ranten die Lieferung oder Leistung wesentlich er-
schweren oder unmöglich machen und die Behin-
derung nicht nur von vorübergehender Dauer ist, 
ist der Lieferant zum Rücktritt vom Vertrag berech-
tigt. Bei Hindernissen vorübergehender Dauer ver-
längern sich die Liefer- oder Leistungsfristen um 
den Zeitraum der Behinderung zuzüglich einer an-
gemessenen Anlauffrist. 

4.4  Der Lieferant ist zu Teillieferungen berechtigt, 
wenn, 
• die Teillieferung für den Kunden im Rahmen 

des vertraglichen Bestimmungszwecks ver-
wendbar ist, 

• die Lieferung der restlichen bestellten Ware si-
chergestellt ist und 

• dem Kunden hierdurch kein erheblicher Mehr-
aufwand oder zusätzliche Kosten entstehen (es 
sei denn, der Lieferant erklärt sich zur Über-
nahme dieser Kosten bereit). 

4.5 Gerät der Lieferant mit einer Lieferung oder Leis-
tung in Verzug oder wird ihm eine Lieferung oder 
Leistung, gleich aus welchem Grunde, unmöglich, 
so ist die Haftung des Lieferanten auf Schadenser-
satz nach Maßgabe des § 9 dieser Allgemeinen 
Lieferbedingungen beschränkt. 

 
5. Aufstellung und Montage 
 
 Sind Aufstellung und Montage beauftragt, gilt fol-

gendes: 

5.1 Der Kunde hat auf seine Kosten zu übernehmen 
und rechtzeitig zu stellen: 
• alle Erd-, Bau- und sonstigen branchenfremden 

Nebenarbeiten einschließlich der dazu benötig-
ten Fach- und Hilfskräfte, Baustoffe und Werk-
zeuge, 

•    die zur Montage und Inbetriebsetzung erforder-
lichen Bedarfsgegenstände und -stoffe, wie 
Gerüste, Hebezeuge und andere Vorrichtun-
gen, Brennstoffe und Schmiermittel, 

•     Energie und Wasser an der Verwendungsstel-
le einschließlich der Anschlüsse, Heizung und 
Beleuchtung, 

•     bei der Montagestelle für die Aufbewahrung 
der Maschinenteile, Apparaturen, Materialien, 
Werkzeuge usw. genügend große, geeignete, 
trockene und verschließbare Räume und für 
das Montagepersonal angemessene Arbeits- 
und Aufenthaltsräume einschließlich den Um-
ständen angemessener sanitärer Anlagen; im 
Übrigen hat der Kunde zum Schutz des Eigen-
tums des Lieferanten und des Montageperso-
nals auf der Baustelle die Maßnahmen zu tref-
fen, die er zum Schutz des eigenen Besitzes 
ergreifen würde, 

•     Schutzkleidung und Schutzvorrichtungen, die 
infolge besonderer Umstände der Montage-
stelle erforderlich sind. 

5.2  Vor Beginn der Montagearbeiten hat der Kunde die 
nötigen Angaben über die Lage verdeckt geführter 
Strom-, Gas-, Wasserleitungen oder ähnlicher An-
lagen sowie die erforderlichen statischen Angaben 
unaufgefordert zur Verfügung zu stellen. 

5.3 Vor Beginn der Aufstellung oder Montage müssen 
sich die für die Aufnahme der Arbeiten erforderli-
chen Beistellungen und Gegenstände an der Auf-
stellungs- oder Montagestelle befinden und alle 
Vorarbeiten vor Beginn des Aufbaues so weit fort-
geschritten sein, dass die Aufstellung oder Monta-
ge vereinbarungsgemäß begonnen und ohne Un-
terbrechung durchgeführt werden kann. Anfuhrwe-
ge und der Aufstellungs- oder Montageplatz müs-
sen geebnet und geräumt sein. 

5.4 Verzögern sich die Aufstellung, Montage oder 
Inbetriebnahme durch nicht vom Lieferanten zu 
vertretenden Umständen, so hat der Kunde in an-
gemessenem Umfang die Kosten für Wartezeit und 
zusätzlich erforderliche Reisen des Lieferanten 
oder des Montagepersonals zu tragen. 

5.5 Der Kunde hat dem Lieferanten unverzüglich nach 
Aufforderung die Dauer der Arbeitszeit des Monta-
gepersonals sowie die Beendigung der Aufstellung, 
Montage oder Inbetriebnahme unverzüglich zu be-
scheinigen. 

5.6 Verlangt der Lieferant nach Fertigstellung die Ab-
nahme der Lieferung, so hat sie der Kunde inner-
halb einer Woche vorzunehmen. Der Abnahme 
steht es gleich, wenn der Kunde die Frist verstrei-
chen lässt oder wenn er die Lieferung -ggfls. nach 
Abschluss einer vereinbarten Testphase- in Ge-
brauch nimmt.  

 
6.  Erfüllungsort, Versand, Verpackung, Gefahr-

übergang, Abnahme 
 
6.1 Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus dem 

Vertragsverhältnis ist Großmaischeid. 
6.2  Die Versandart und die Verpackung unterstehen 

dem pflichtgemäßen Ermessen des Lieferanten. 
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6.3  Die Gefahr geht spätestens mit der Übergabe des 
Liefergegenstandes (wobei der Beginn des Verla-
devorgangs maßgeblich ist) an den Spediteur, 
Frachtführer oder sonst zur Ausführung der Ver-
sendung bestimmten Dritten auf den Kunden über. 
Dies gilt auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen 
oder der Lieferant noch andere Leistungen (zB. 
Versand oder Installation) übernommen hat. Ver-
zögert sich der Versand oder die Übergabe infolge 
eines Umstandes, dessen Ursache beim Kunden 
liegt, geht die Gefahr von dem Tag an auf den 
Kunden über, an dem der Liefergegenstand ver-
sandbereit ist und der Lieferant dies dem Kunden 
angezeigt hat. 

6.4  Lagerkosten nach Gefahrübergang trägt der Kun-
de. Bei Lagerung durch den Lieferanten betragen 
die Lagerkosten 0,25% des Rechnungsbetrages 
der zu lagernden Liefergegenstände pro abgelau-
fene Woche. Die Geltendmachung und der Nach-
weis weiterer oder geringerer Lagerkosten bleiben 
vorbehalten. 

6.5  Soweit eine Abnahme stattzufinden hat, gilt die 
Kaufsache als abgenommen, wenn 
• die Lieferung und, sofern der Lieferant auch die 

Installation schuldet, die Installation abge-
schlossen ist, der Lieferant dies dem Kunden 
mitgeteilt und ihn zur Abnahme aufgefordert hat 
und seit der Lieferung oder Installation eine 
Woche vergangen ist oder  

• der Kunde mit der Nutzung der Kaufsache be-
gonnen hat (zB. die gelieferte Anlage in Betrieb 
genommen hat) und in diesem Fall seit Liefe-
rung oder Installation eine Woche vergangen ist 
und der Kunde die Abnahme innerhalb dieses 
Zeitraums aus einem anderen Grund als wegen 
eines dem Lieferanten angezeigten Mangels, 
der die Nutzung der Kaufsache unmöglich 
macht oder wesentlich beeinträchtigt, unterlas-
sen hat. 

 
7. Gewährleistung, Sachmängel 
 
7.1  Die Gewährleistungsfrist beträgt 24 Monate ab 

Lieferung oder, soweit eine Abnahme erforderlich 
ist, ab der Abnahme. Diese Frist gilt nicht für Scha-
densersatzansprüche des Kunden aus der Verlet-
zung des Lebens, des Körpers oder der Gesund-
heit oder aus vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Pflichtverletzungen des Lieferanten oder seiner Er-
füllungsgehilfen, welche jeweils nach den gesetzli-
chen Vorschriften verjähren. 

7.2  Die gelieferten Gegenstände sind unverzüglich 
nach Ablieferung an den Kunden oder an den von 
ihm bestimmten Dritten sorgfältig zu untersuchen. 
Sie gelten hinsichtlich offensichtlicher Mängel oder 
anderer Mängel, die bei einer unverzüglichen, 
sorgfältigen Untersuchung erkennbar gewesen wä-
ren, als vom Kunden genehmigt, wenn dem Liefe-
ranten nicht binnen sieben Werktagen nach Ablie-
ferung eine schriftliche Mängelrüge zugeht. Hin-
sichtlich anderer Mängel gelten die Liefergegen-
stände als vom Kunden genehmigt, wenn die Män-
gelrüge dem Lieferanten nicht binnen drei Werkta-
gen nach dem Zeitpunkt zugeht, in dem sich der 
Mangel zeigte; war der Mangel für den Kunden bei 
normaler Verwendung bereits zu einem früheren 
Zeitpunkt erkennbar, ist jedoch dieser frühere Zeit-
punkt für den Beginn der Rügefrist maßgeblich. Auf 
Verlangen des Lieferanten ist ein beanstandeter 

Liefergegenstand frachtfrei an den Lieferanten zu-
rückzusenden. Bei berechtigter Mängelrüge vergü-
tet der Lieferant die Kosten des günstigsten Ver-
sandweges; dies gilt nicht, soweit die Kosten sich 
erhöhen, weil der Liefergegenstand sich an einem 
anderen Ort als dem Ort des bestimmungsgemä-
ßen Gebrauchs befindet. 

7.3  Bei Sachmängeln der gelieferten Gegenstände ist 
der Lieferant nach seiner Wahl zunächst zur Nach-
besserung oder Ersatzlieferung verpflichtet und be-
rechtigt. Im Falle des Fehlschlagens, dh. der Un-
möglichkeit, Unzumutbarkeit, Verweigerung oder 
unangemessenen Verzögerung der Nachbesse-
rung oder Ersatzlieferung, kann der Kunde vom 
Vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis angemes-
sen mindern. Der Lieferant nimmt ausschließlich 
volle Verpackungseinheiten (VPE) im Original-
Karton zurück.  

7.4  Beruht ein Mangel auf dem Verschulden des Liefe-
ranten, kann der Kunde unter den in § 9 bestimm-
ten Voraussetzungen Schadensersatz verlangen. 

7.5  Bei Mängeln von Bauteilen anderer Hersteller, die 
der Lieferant aus lizenzrechtlichen oder tatsächli-
chen Gründen nicht beseitigen kann, wird der Lie-
ferant nach seiner Wahl seine Gewährleistungsan-
sprüche gegen die Hersteller und Lieferanten für 
Rechnung des Kunden geltend machen oder an 
den Kunden abtreten. Gewährleistungsansprüche 
gegen den Lieferanten bestehen bei derartigen 
Mängeln unter den sonstigen Voraussetzungen 
und nach Maßgabe dieser Allgemeinen Lieferbe-
dingungen nur, wenn die gerichtliche Durchsetzung 
der vorstehend genannten Ansprüche gegen den 
Hersteller und Lieferanten erfolglos war oder, bei-
spielsweise aufgrund einer Insolvenz, aussichtslos 
ist.  

7.6  Die Gewährleistung entfällt, wenn der Kunde ohne 
Zustimmung des Lieferanten den Liefergegenstand 
ändert oder durch Dritte ändern lässt und die Män-
gelbeseitigung hierdurch unmöglich oder unzumut-
bar erschwert wird. In jedem Fall hat der Kunde die 
durch die Änderung entstehenden Mehrkosten der 
Mängelbeseitigung zu tragen. 

7.7  Eine im Einzelfall mit dem Kunden vereinbarte 
Lieferung gebrauchter Gegenstände erfolgt unter 
Ausschluss jeglicher Gewährleistung für Sachmän-
gel. 

 
8.  Schutzrechte 
 
8.1  Der Lieferant steht nach Maßgabe dieses § 8 dafür 

ein, dass der Liefergegenstand frei von gewerbli-
chen Schutzrechten oder Urheberrechten Dritter 
ist. Jeder Vertragspartner wird den anderen Ver-
tragspartner unverzüglich schriftlich benachrichti-
gen, falls ihm gegenüber Ansprüche wegen der 
Verletzung solcher Rechte geltend gemacht wer-
den. 

8.2 In dem Fall, dass der Liefergegenstand ein ge-
werbliches Schutzrecht oder Urheberrecht eines 
Dritten verletzt, wird der Lieferant nach seiner Wahl 
und auf seine Kosten den Liefergegenstand derart 
abändern oder austauschen, dass keine Rechte 
Dritter mehr verletzt werden, der Liefergegenstand 
aber weiterhin die vertraglich vereinbarten Funktio-
nen erfüllt, oder dem Kunden durch Abschluss ei-
nes Lizenzvertrages das Nutzungsrecht verschaf-
fen. Gelingt dem Lieferanten dies innerhalb eines 
angemessenen Zeitraums nicht, ist der Kunde be-
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rechtigt, von dem Vertrag zurückzutreten oder den 
Kaufpreis angemessen zu mindern. Etwaige Scha-
densersatzansprüche des Kunden unterliegen den 
Beschränkungen des § 9 dieser Allgemeinen Lie-
ferbedingungen. 

8.3 Bei Rechtsverletzungen durch gelieferte Produkte 
anderer Hersteller wird der Lieferant nach seiner 
Wahl seine Ansprüche gegen die Hersteller und 
Vorlieferanten für Rechnung des Kunden geltend 
machen oder an den Kunden abtreten. Ansprüche 
gegen den Lieferanten bestehen in diesen Fällen 
nach Maßgabe dieses § 8 nur, wenn die gerichtli-
che Durchsetzung der vorstehend genannten An-
sprüche gegen die Hersteller und Vorlieferanten er-
folglos war oder, beispielsweise aufgrund einer In-
solvenz, aussichtslos ist. 

 
9.  Haftung auf Schadensersatz  
 
9.1  Die Haftung des Lieferanten auf Schadensersatz, 

gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere 
aus Unmöglichkeit, Verzug, mangelhafter oder fal-
scher Lieferung, Vertragsverletzung, Verletzung 
von Pflichten bei Vertragsverhandlungen und uner-
laubter Handlung ist, soweit es dabei jeweils auf 
ein Verschulden ankommt, nach Maßgabe dieses § 
9 eingeschränkt. 

9.2  Der Lieferant haftet nicht im Falle einfacher Fahr-
lässigkeit seiner Organe, gesetzlichen Vertreter, 
Angestellten oder sonstigen Erfüllungsgehilfen, 
soweit es sich nicht um eine Verletzung vertrags-
wesentlicher Pflichten handelt. 

9.3  Soweit der Lieferant gemäß § 9 (2) dem Grunde 
nach auf Schadensersatz haftet, ist diese Haftung 
auf Schäden begrenzt, die der Lieferant bei Ver-
tragsschluss als mögliche Folge einer Vertragsver-
letzung vorausgesehen hat oder die er bei Anwen-
dung verkehrsüblicher Sorgfalt hätte voraussehen 
müssen. Mittelbare Schäden und Folgeschäden, 
die Folge von Mängeln des Liefergegenstands 
sind, sind außerdem nur ersatzfähig, soweit solche 
Schäden bei bestimmungsgemäßer Verwendung 
des Liefergegenstands typischerweise zu erwarten 
sind. 

9.4 Im Falle einer Haftung für einfache Fahrlässigkeit 
ist die Ersatzpflicht des Lieferanten für Sachschä-
den auf einen Betrag von EUR 1.000.000,00 und 
daraus resultierende Vermögensschäden auf einen 
Betrag von EUR 250.000,00 je Schadensfall be-
schränkt, auch wenn es sich um eine Verletzung 
vertragswesentlicher Pflichten handelt. 

9.5 Die vorstehenden Haftungsausschlüsse und -
beschränkungen gelten in gleichem Umfang zu-
gunsten der Organe, gesetzlichen Vertreter, Ange-
stellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen des Liefe-
ranten. 

9.6 Soweit der Lieferant technische Auskünfte gibt 
oder beratend tätig wird und diese Auskünfte oder 
Beratung nicht zu dem von ihm geschuldeten, ver-
traglich vereinbarten Leistungsumfang gehören, 
geschieht dies unentgeltlich und unter Ausschluss 
jeglicher Haftung. 

9.7  Die Einschränkungen dieses § 9 gelten nicht für die 
Haftung des Lieferanten wegen vorsätzlichen Ver-
haltens, für garantierte Beschaffenheitsmerkmale, 
wegen Verletzung des Lebens, des Körpers oder 
der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungs-
gesetz. 

 

10.  Eigentumsvorbehalt 
 
10.1  Bis zur vollständigen Bezahlung aller gegenwärti-

gen und künftigen Forderungen aus dem Kaufver-
trag und einer laufenden Geschäftsbeziehung (ge-
sicherte Forderungen) behält sich der Lieferant das 
Eigentum an den verkauften Waren vor. 

10.2  Die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren 
dürfen vor vollständiger Bezahlung der gesicherten 
Forderungen weder an Dritte verpfändet noch zur 
Sicherheit übereignet werden. Der Kunde hat dem 
Lieferanten unverzüglich schriftlich zu benachrich-
tigen, wenn ein Antrag auf Eröffnung eines Insol-
venzverfahrens gestellt oder soweit Zugriffe Dritter 
(zB Pfändungen) auf die dem Lieferanten gehören-
den Waren erfolgen. 

10.3  Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, ins-
besondere bei Nichtzahlung des fälligen Kaufprei-
ses, ist der Lieferant berechtigt, nach den gesetzli-
chen Vorschriften vom Vertrag zurückzutreten 
oder/und die Ware auf Grund des Eigentumsvor-
behalts heraus zu verlangen. Das Herausgabever-
langen beinhaltet nicht zugleich die Erklärung des 
Rücktritts; der Lieferant ist vielmehr berechtigt, le-
diglich die Ware unter Vorbehalt des Rücktritts 
heraus zu verlangen. Zahlt der Kunde den fälligen 
Kaufpreis nicht, darf der Lieferant diese Rechte nur 
geltend machen, wenn er dem Kunden zuvor er-
folglos eine angemessene Frist zur Zahlung ge-
setzt haben oder eine derartige Fristsetzung nach 
den gesetzlichen Vorschriften entbehrlich ist. 

10.4  Der Kunde ist bis auf Widerruf gemäß unten 10.4.3 
befugt, die unter Eigentumsvorbehalt stehenden 
Waren im ordnungsgemäßen Geschäftsgang wei-
ter zu veräußern und/oder zu verarbeiten. In die-
sem Fall gelten ergänzend die nachfolgenden 
Bestimmungen: 

10.4.1  Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auf die 
durch Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung 
der gelieferten Waren entstehenden Erzeugnisse 
zu deren vollem Wert, wobei der Lieferant als Her-
steller gilt. Bleibt bei einer Verarbeitung, Vermi-
schung oder Verbindung mit Waren Dritter deren 
Eigentumsrecht bestehen, so erwirbt der Lieferant 
Miteigentum im Verhältnis der Rechnungswerte der 
verarbeiteten, vermischten oder verbundenen Wa-
ren. Im Übrigen gilt für das entstehende Erzeugnis 
das Gleiche wie für die unter Eigentumsvorbehalt 
gelieferte Ware. 

10.4.2  Die aus dem Weiterverkauf der Ware oder des 
Erzeugnisses entstehenden Forderungen gegen 
Dritte tritt der Kunde schon jetzt insgesamt bzw. in 
Höhe eines etwaigen Miteigentumsanteils gemäß 
vorstehendem Absatz zur Sicherheit an den Liefe-
ranten ab. Der Lieferant nimmt die Abtretung an. 
Die in 10.2 genannten Pflichten des Kunden gelten 
auch in Ansehung der abgetretenen Forderungen. 

10.4.3  Zur Einziehung der Forderung bleibt der Kunde 
neben dem Lieferanten ermächtigt. Der Lieferant 
verpflichtet sich, die Forderung nicht einzuziehen, 
solange der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen 
fristgerecht nachkommt, kein Mangel seiner Leis-
tungsfähigkeit vorliegt und der Lieferant den Eigen-
tumsvorbehalt nicht durch Ausübung eines Rechts 
gem. 10.3 geltend macht. Ist dies aber der Fall, so 
kann der Lieferant verlangen, dass der Kunde dem 
Lieferanten die abgetretenen Forderungen und de-
ren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erfor-
derlichen Angaben macht, die dazugehörigen Un-
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terlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) 
die Abtretung mitteilt. Außerdem ist der Lieferant in 
diesem Fall berechtigt, die Befugnis des Kunden 
zur weiteren Veräußerung und Verarbeitung der 
unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren zu wi-
derrufen. 

10.4.4  Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherheiten 
die Forderungen des Lieferanten um mehr als 
50%, wird der Lieferant auf Verlangen des Kunden 
Sicherheiten nach unserer Wahl freigeben. 

 
11. Widerrufsrecht für Verbraucher 
 

Verbrauchern im Sinne des § 13 BGB steht ein Wi-
derrufsrecht nach den folgenden Maßgaben zu: 

 
11.1.  Widerrufsrecht 
 

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne 
Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerru-
fen. 

 
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem 
Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter 
Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware 
in Besitz genommen haben bzw. hat. Um Ihr Wi-
derrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (TBK – 
Techn. Büro Kullik GmbH, Industriestraße 27, 
56276 Großmaischeid, E-Mail: tbk@kullik.com, Te-
lefon: +49 (0) 2689 92 77 0 0) mittels einer eindeu-
tigen Erklärung (z.B. eine E-Mail) über Ihren Ent-
schluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. 
Sie können dafür das beigefügte  
Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch 
nicht vorgeschrieben ist. 

 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass 
Sie die Mitteilung über die Ausübung des Wider-
rufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 

 
11.2. Folgen des Widerrufs 
 
11.2.1 Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir 

Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten 
haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Aus-
nahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus 
ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung 
als die von uns angebotene, günstigste Stan-
dardlieferung gewählt haben), unverzüglich und 
spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zu-
rückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Wi-
derruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für 
diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zah-
lungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Trans-
aktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen 
wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in 
keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzah-
lung Entgelte berechnet. 

11.2.2 Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir 
die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis 
Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die 
Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches 
der frühere Zeitpunkt ist. 

11.2.3 Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem 
Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem 
Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses 
Vertrags unterrichten, an uns (Retoure TBK – 
Techn. Büro Kullik GmbH, Industriestraße 27, 
56276 Großmaischeid) zurückzusenden oder zu 

übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Wa-
ren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absen-
den. 

11.2.4 Wir tragen die Kosten der Rücksendung der Wa-
ren. Dies gilt auch für Waren, die aufgrund ihrer 
Beschaffenheit nicht normal mit der Post zurückge-
sandt werden können. 

11.2.5 Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der 
Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust 
auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigen-
schaften und Funktionsweise der Waren nicht not-
wendigen Umgang mit Ihnen zurückzuführen ist. 

 
12 Streitbeilegung 
 
 Die EU-Kommission bietet die Möglichkeit zur 

außergerichtliche Streitschlichtung auf einer von ihr 
betriebenen Online-Plattform. Verbrauchern gibt 
dies die Möglichkeit, Streitigkeiten im Zusammen-
hang mit Ihrer Online-Bestellung zunächst ohne die 
Einschaltung eines Gerichts zu klären. 

 
Diese Plattform ist über den externen Link  
https://ec.europa.eu/consumers/odr/ 
zu erreichen. 

 
Wir sind bemüht, eventuelle Meinungsverschie-
denheiten aus unserem Vertrag einvernehmlich 
beizulegen. Darüber hinaus sind wir zu einer Teil-
nahme an einem Schlichtungsverfahren nicht ver-
pflichtet und können Ihnen die Teilnahme an einem 
solchen Verfahren leider auch nicht anbieten. 

 
13.  Schlussbestimmungen 
 
13.1 Der Gerichtsstand für alle etwaigen Streitigkeiten 

aus der Geschäftsbeziehung zwischen dem Liefe-
ranten und dem Kunden -soweit der Kunde Kauf-
mann ist- ist Großmaischeid. Zwingende gesetzli-
che Bestimmungen über ausschließliche Gerichts-
stände bleiben von dieser Regelung unberührt. 

13.2  Die Beziehungen zwischen dem Lieferanten und 
dem Kunden unterliegen ausschließlich dem Recht 
der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss 
des UN-Kaufrechts. Wenn Sie Verbraucher mit 
Wohnsitz außerhalb der Bundesrepublik Deutsch-
land sind, kann ggfls. auch das Recht desjenigen 
Landes, in dem Sie Ihren Wohnsitz haben, zur An-
wendung kommen, wenn es sich um zwingende 
Bestimmungen handelt.  

13.3  Soweit diese Allgemeinen Lieferbedingungen Re-
gelungslücken enthalten, gelten zur Ausfüllung die-
ser Lücken diejenigen rechtlich wirksamen Rege-
lungen als vereinbart, welche die Vertragspartner 
nach den wirtschaftlichen Zielsetzungen des Ver-
trages und dem Zweck dieser Allgemeinen Liefer-
bedingungen vereinbart hätten, wenn sie die Rege-
lungslücke gekannt hätten. 

 
 

 
Stand: 01.06.2024 
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Anlage: Muster Widerrufsformular 
 
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann fül-
len Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie 
es zurück. 
 
An: 
 
TBK – Techn. Büro Kullik GmbH, Industriestraße 
27, 56276 Großmaischeid, E-Mail: tbk@kullik.com 
 
– Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) 
abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der fol-
genden Waren (*)/die Erbringung der folgenden 
Dienstleistung (*) 
 
– Bestellt am (*)/erhalten am (*) 
 
– Name des/der Verbraucher(s) 
 
– Anschrift des/der Verbraucher(s) 
 
– Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mit-
teilung auf Papier) 
 
– Datum 
 
__________ 
 
(*) Unzutreffendes streichen 

mailto:tbk@kullik.com

